
Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen Geschäftsbedingungen anlässlich 
der Umsetzung des Zahlungsdienstegesetz (ZaDiG) am 1.11.2009

Gegenüberstellung 

AGB ALT: AGB NEU: Grund der Änderung

Z 2. (1) Änderungen der AGB erlangen mit Be-
ginn des Monats, der der Verständigung des Kun-
den als übernächster folgt, Rechtsgültigkeit für 
alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbe-
ziehungen des Kunden zum Kreditinstitut, sofern 
nicht bis dahin ein schriftlicher Widerspruch des 
Kunden beim Kreditinstitut einlangt. Die Verstän-
digung des Kunden kann in jeder Form erfolgen, 
die mit ihm im Rahmen der Geschäftsverbindung 
vereinbart worden ist. Eine mit dem Kunden ge-
troffene Vereinbarung über den Zugang von Er-
klärungen des Kreditinstituts gilt auch für die Ver-
ständigung von Änderungen der AGB. Ist dem 
Kreditinstitut die Identität seines Kunden nicht 
bekannt und auch keine Vereinbarung über die 
Zustellung getroffen worden, so ist der Aushang 
der geänderten AGB im Schalterraum des Kredit-
instituts maßgebend; der erste Satz dieses Absat-
zes gilt entsprechend.

Z 2. (1) Änderungen der AGB oder des Girokon-
tovertrages erlangen nach Ablauf von 2 Monaten
ab der Verständigung des Kunden Rechtsgültigkeit 
für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäfts-
beziehungen des Kunden zum Kreditinstitut, so-
fern nicht bis dahin ein schriftlicher Widerspruch 
des Kunden beim Kreditinstitut einlangt. Die Ver-
ständigung des Kunden kann in jeder Form erfol-
gen, die mit ihm im Rahmen der Geschäftsverbin-
dung vereinbart worden ist, insbesondere durch 
Benachrichtigung auf einem Kontoauszug. Eine 
mit dem Kunden getroffene Vereinbarung über 
den Zugang von Erklärungen des Kreditinstituts 
gilt auch für die Verständigung von Änderungen 
der AGB oder des Girokontovertrages. Hat der 
Kunde dem Kreditinstitut keine Anschrift bekannt 
gegeben und wurde auch keine Vereinbarung über 
die Zustellung getroffen, so ist der Aushang der 
geänderten AGB im Schalterraum des Kreditinsti-
tuts maßgebend; der erste Satz dieses Absatzes gilt 

Anpassung der Fristen an das ZaDiG
Erweiterung auf Änderungen auch des Giro-
vertrags (nicht nur der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen)

Ausdrückliche Nennung des Kontoauszugs 
als Mitteilungsmedium



(2) Das Kreditinstitut wird den Kunden in der 
Verständigung auf die Tatsache der Änderung der 
AGB und darauf aufmerksam machen, dass sein 
Stillschweigen nach Ablauf des Monats, der der 
Verständigung gemäß Absatz 1 als nächster folgt, 
als Zustimmung zur Änderung gilt. Für Kunden, 
deren Identität dem Kreditinstitut nicht bekannt 
ist, wird ein entsprechender Hinweis in den Aus-
hang der geänderten AGB aufgenommen.

entsprechend.
                                                                                 
(2) Das Kreditinstitut wird den Kunden in der Ver-
ständigung auf die Tatsache der Änderung der 
AGB oder des Girokontovertrages und darauf 
aufmerksam machen, dass sein Stillschweigen 
nach Ablauf von 2 Monaten ab Verständigung als 
Zustimmung zur Änderung gilt. Für Kunden, die 
dem Kreditinstitut keine Anschrift bekannt gege-
ben haben, wird ein entsprechender Hinweis in den 
Aushang der geänderten AGB aufgenommen.

(3) Im Falle einer solchen beabsichtigten Ände-
rung der AGB oder des Girokontovertrages  hat 
der Kunde, der Verbraucher ist, das Recht, seinen 
Girokontovertrag vor dem Inkrafttreten der Ände-
rung kostenlos fristlos zu kündigen.

Anpassung der Fristen an das ZaDiG

Hinweis auf das nach ZaDiG bestehende 
Kündigungsrecht zum Girovertrag

3. Erklärungen des Kreditinstituts
Z 5. (1) Die mittels Telekommunikation gemach-
ten Mitteilungen und Erklärungen des Kreditinsti-
tuts gelten – sofern keine abweichenden schriftli-
chen Vereinbarungen getroffen wurden oder 
Usancen der Kreditinstitute bestehen – vorbehalt-
lich schriftlicher Bestätigung.
(2) Die Bestimmung des Absatzes 1 gilt nicht ge-
genüber Verbrauchern.

3. Erklärungen des Kreditinstituts
Z 5. (1) Die mittels Telekommunikation gemach-
ten Mitteilungen und Erklärungen des Kreditinsti-
tuts gelten – sofern keine abweichenden schriftli-
chen Vereinbarungen getroffen wurden oder 
Usancen der Kreditinstitute bestehen – vorbehalt-
lich schriftlicher Bestätigung. 
Dies gilt nicht gegenüber Verbrauchern.

(2) Erklärungen und Informationen, die das Kre-
ditinstitut dem Kunden mitzuteilen oder zugäng-
lich zu machen hat, erhält der Kunde auf Papier 
(insbesondere mittels Kontoauszug), sofern mit 
ihm nicht die Abrufbarkeit oder Übermittlung auf 

Hinweis auf jene  Mittels derer das Kreditin-
stitut dem Kunden Informationen zugänglich 
macht.



elektronischem Weg vereinbart wurde.

1. Informationspflichten

Z 7. Über die gesetzlichen Informationspflichten 
hinaus treffen das Kreditinstitut mangels einer 
gesonderten Vereinbarung keine anderen als die in 
seinen Geschäftsbedingungen erwähnten Informa-
tionspflichten. Das Kreditinstitut ist daher - soweit 
keine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung 
besteht - nicht verpflichtet, den Kunden über dro-
hende Kursverluste, über den Wert oder die Wert-
losigkeit anvertrauter Gegenstände oder über Um-
stände, die den Wert dieser Gegenstände beein-
trächtigen oder gefährden könnten, zu unterrichten 
oder dem Kunden sonstige Ratschläge oder Aus-
künfte zu erteilen.

1. Informationspflichten

7. (1) Über die gesetzlichen Informationspflichten 
hinaus, treffen das Kreditinstitut mangels einer  
gesonderten Vereinbarung keine anderen als die in 
seinen Geschäftsbedingungen erwähnten Informa-
tionspflichten. Das Kreditinstitut ist daher – soweit 
keine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung 
besteht – nicht verpflichtet, den Kunden über dro-
hende Kursverluste, über den Wert oder die Wert-
losigkeit anvertrauter Gegenstände oder über Um-
stände, die den Wert dieser Gegenstände beein-
trächtigen oder gefährden könnten zu unterrichten, 
oder dem Kunden sonstige Ratschläge oder Aus-
künfte zu erteilen.

(2) Gegenüber Unternehmern bestehen die in §§ 
26 (1) bis (4), 28 (1), 31 und 32 Zahlungsdienste-
Gesetz vorgesehenen Informationsverpflichtungen 
nicht. 

Ausschluss bestimmter Informationsver-
pflichtungen gegenüber Unternehmern, wie 
zB vorvertragliche Informationen und In-
formationen zu Einzeltransaktionen

2. Ausführung von Aufträgen

Z 8. (1) Einen Auftrag, der seinem Inhalt nach 
typischerweise die Heranziehung eines Dritten 
erforderlich macht, erfüllt das Kreditinstitut durch 
Betrauung eines Dritten im eigenen Namen. Wählt 
das Kreditinstitut den Dritten aus, so haftet es für 
die sorgfältige Auswahl.

2. Ausführung von Aufträgen

Z 8. (1) Einen Auftrag, der seinem Inhalt nach 
typischerweise die Heranziehung eines Dritten 
erforderlich macht, erfüllt das Kreditinstitut durch 
Betrauung eines Dritten im eigenen Namen. Wählt 
das Kreditinstitut den Dritten aus, so haftet es für 
die sorgfältige Auswahl.



(2) Das Kreditinstitut ist verpflichtet, dem Kunden 
über dessen Aufforderung die etwa bestehenden 
Ansprüche gegen den Dritten abzutreten. Die 
Verpflichtungen des Kreditinstituts gegenüber 
dem Kunden aus dem Überweisungsgesetz 1999 
werden durch die vorliegenden Bedingungen nicht 
eingeschränkt.

(2) Das Kreditinstitut ist verpflichtet, dem Kunden 
über dessen Aufforderung die etwa bestehenden 
Ansprüche gegen den Dritten abzutreten. 

(3) Darüber hinaus haftet das Kreditinstitut für 
Zahlungsdienste innerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraumes (EWR) in Euro oder einer anderen  
Währung eines EWR-Vertragsstaates gegenüber 
Verbrauchern (nicht aber gegenüber Unterneh-
mern) für die ordnungsgemäße Ausführung  der 
Überweisung bis zum Eingang beim Zahlungs-
dienstleister des Empfängers (Z 39a dieser Bedin-
gungen).

Klarstellung des Haftungsumfangs nach Za-
DiG bei Durchführung von  Zahlungsaufträ-
gen

4. Sorgfalt bei Verwendung von Tele-
kommunikationsmitteln

Z 15. unverändert

4. Sorgfalt bei Verwendung von Telekommuni-
kationsmitteln; Zahlungsinstrumente

Z 15. unverändert

Z 15a. (1) Der Kunde hat bei der Nutzung eines 
Zahlungsinstrumentes, das vereinbarungsgemäß 
zur Erteilung eines Auftrags an das Kreditinstitut 
verwendet werden kann, alle zumutbaren Vorkeh-
rungen zu treffen, um die personalisierten Sicher-
heitsmerkmale vor unbefugten Zugriffen zu schüt-
zen, sowie den Verlust, den Diebstahl, die miss-
bräuchliche Verwendung oder die sonst nicht auto-
risierte Nutzung des Zahlungsinstrumentes unver-

Festlegung ZaDiG konformer Sorgfaltsver-
pflichtungen für Zahlungsinstrumente all-
gemein



züglich dem Kreditinstitut oder der von diesem 
benannten Stelle anzuzeigen, sobald er davon 
Kenntnis hat. Unternehmer haften für Schäden, die 
dem Kreditinstitut aus der Verletzung dieser Sorg-
faltspflichten entstehen,  bei jeder Art des Ver-
schuldens des Unternehmers betraglich unbe-
grenzt.

(2) Das Kreditinstitut ist berechtigt, Zahlungs-
instrumente, die es an den Kunden ausgegeben hat, 
zu sperren, wenn
- objektive Gründe im Zusammenhang mit der 

Sicherheit des Zahlungsinstruments dies recht-
fertigen, oder 

- der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrü-
gerischen Verwendung des Zahlungs-
instruments besteht, oder

- das beträchtlich erhöhte Risiko besteht, dass der 
Kunde seinen Zahlungspflichten im Zusammen-
hang mit einer mit dem Zahlungsinstrument ver-
bundenen Kreditlinie nicht nachkommt.

Das Kreditinstitut wird den Kunden – soweit zu-
lässig - von einer solchen Sperre und deren Gründe 
in einer der mit dem Kunden vereinbarten Kom-
munikationsformen möglichst vor, spätestens aber 
unverzüglich nach der Sperre informieren.

5. Erhebung von Einwendungen

Z 16. (1) Der Kunde hat Erklärungen des Kredit-
instituts, wie zB Bestätigungen von ihm erteilter 
Aufträge, Anzeigen über deren Ausführung, Kon-

5. Erhebung von Einwendungen

Z 16. (1) Der Kunde hat Erklärungen des Kreditin-
stituts, wie zB Bestätigungen von ihm erteilter 
Aufträge, Anzeigen über deren Ausführung, Kon-



toauszüge, Depotaufstellungen, Rechnungsab-
schlüsse und sonstige Abrechnungen aller Art, 
sowie Sendungen und Zahlungen des Kreditinsti-
tuts auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu 
überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüg-
lich zu erheben.

(2) Gehen dem Kreditinstitut innerhalb von sechs 
Wochen keine schriftlichen Einwendungen zu, so 
gelten die angeführten Erklärungen und Leistun-
gen des Kreditinstituts als genehmigt; das Kredit-
institut wird den Kunden jeweils bei Beginn der 
Frist auf diese Bedeutung seines Verhaltens hin-
weisen. Hierfür genügt auch die Information mit 
einem Kontoauszug.

toauszüge, Depotaufstellungen, Rechnungsab-
schlüsse und sonstige Abrechnungen aller Art, 
sowie Sendungen und Zahlungen des Kreditinsti-
tuts auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu 
überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüg-
lich zu erheben.

(2) Gehen dem Kreditinstitut innerhalb von zwei 
Monaten keine schriftlichen Einwendungen zu, so 
gelten die angeführten Erklärungen und Leistun-
gen des Kreditinstituts als genehmigt; das Kredit-
institut wird den Kunden jeweils bei Beginn der 
Frist auf diese Bedeutung seines Verhaltens hin-
weisen. Hiefür genügt auch die Information mit 
einem Kontoauszug.

(3) Im Falle einer aufgrund eines nicht autorisier-
ten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgan-
ges erfolgten Belastung kann der Kunde nur dann 
eine Berichtigung durch das Kreditinstitut erwir-
ken, wenn er das Kreditinstitut unverzüglich nach 
Feststellung eines nicht autorisierten oder fehler-
haft ausgeführten Zahlungsvorganges, jedoch spä-
testens 13 Monate nach dem Tag der Belastung 
hievon unterrichtet hat, es sei denn das Kreditinsti-
tut hat dem Kunden die in Z 39 (8) dieser Bedin-
gungen  vorgesehenen Informationen zu dem 
betreffenden Zahlungsvorgang nicht in der mit ihm 
vereinbarten Form mitgeteilt oder zugänglich ge-
macht. Gegenüber Unternehmern verkürzt sich die 
vorstehend angesprochene Frist von 13 Monaten 

Verlängerung der Widerspruchsfrist auf 2 
volle Monate

Vereinbarung der  längstmöglichen Wider-
spruchsfrist gegen unberechtigte Kontobelas-
tungen aus Zahlungsvorgängen mit 13 Mona-
ten für Verbraucher und 3 Monaten für Un-
ternehmer



auf 3 Monate.

G. Beendigung der Geschäftsverbindungen

1. Beendigung durch das Kreditinstitut

a) Ordentliche Kündigung

Z 22. Soweit keine Vereinbarung auf bestimmte 
Dauer vorliegt, kann das Kreditinstitut die gesam-
te Geschäftsverbindung oder einzelne Teile davon 
jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen 
Frist kündigen.

G. Beendigung der Geschäftsverbindung
1. Ordentliche Kündigung
2. Kündigung aus wichtigem Grund
3. Rechtsfolgen

1.  Ordentliche Kündigung

Z 22. (1) Soweit keine Vereinbarung auf bestimm-
te Dauer vorliegt, können das Kreditinstitut und 
der Kunde die gesamte Geschäftsverbindung oder 
einzelne Teile davon jederzeit unter Einhaltung 
einer angemessenen Frist kündigen. 

Dies gilt insbesondere auch für die Kündigung von 
Girokontoverträgen mit Unternehmern. Bei Giro-
kontoverträgen mit Unternehmern kommt § 30 
Abs 4 Zahlungsdienstegesetz, der insbesondere die 
anteilige Rückerstattung im Voraus gezahlter Ent-
gelte regelt, nicht zur Anwendung.

(2) Ein Kunde, der Verbraucher ist,  kann einen 
Girokontovertrag jederzeit zum letzten Tag des 
laufenden Monats kündigen, wobei aber Kündi-
gungen, die am letzten Geschäftstag eines Monats 
ausgesprochen werden, erst zum ersten Ge-
schäftstag des folgenden Monats wirken. Das 
Recht zur Kündigung des Girokontovertrags an-
lässlich einer vom Kreditinstitut vorgeschlagenen 

Erweiterung des Wortlauts um  Kündigung 
durch den Kunden 

kostenlose Kündigung durch den Kunden 



Änderung der AGB oder des Girokontovertrags 
bleibt unberührt.

(2) Das Kreditinstitut kann einen auf unbestimmte 
Dauer abgeschlossenen Girokontovertrag mit ei-
nem Verbraucher unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von zwei Monaten kündigen. Die Kün-
digung muss in Papierform oder auf einem ande-
ren dauerhaften Datenträger mitgeteilt werden.

2. Kündigung aus wichtigem Grund

Z 23 unverändert

3. Rechtsfolgen

Z 24 unverändert

Kündigungsfrist von 2 Monaten bei ordentli-
cher Kündigung durch Bank 

Z 39. (1) Überweisungsaufträge sollen die Emp-
fängerbank, die Kontonummer und den voll-
ständigen Kontowortlaut des Begünstigten enthal-
ten.

(2) Der im Überweisungsauftrag angegebene
Verwendungszweck ist für das Kreditinstitut un-
beachtlich.

(3) Die Übernahme eines Überweisungsauftrags 
durch das Kreditinstitut begründet allein noch 
keinerlei Rechte eines Dritten gegenüber dem 

Z 39 (1) Überweisungsaufträge müssen den Zah-
lungsdienstleister des Empfängers (Bankleitzahl 
bzw. Bank Identifier Code =BIC) und die Konto-
nummer bzw. die International Bank Account 
Number (=IBAN) enthalten. Diese Angaben stel-
len den "Kundenidentifikator" dar.

(2) Der im Überweisungsauftrag angegebene Ver-
wendungszweck ist für das Kreditinstitut unbe-
achtlich.

(3) Die Übernahme eines Überweisungsauftrags 
durch das Kreditinstitut begründet allein, noch 
keinerlei Rechte eines Dritten gegenüber dem 

Vereinbarung des ZaDiG konformen Kun-
denidentifikators zwecks Bezeichnung des 
Zahlungsempfängers



Kreditinstitut.

(4) Das Kreditinstitut ist zur Durchführung eines 
Überweisungsauftrags nur dann verpflichtet, wenn 
dafür auf dem angegebenen Konto des Kunden 
vollständige Deckung (Guthaben, eingeräumter 
Rahmen) vorhanden ist.

Kreditinstitut.

(4) Das Kreditinstitut ist zur Durchführung eines 
Überweisungsauftrags nur dann verpflichtet, wenn 
dafür auf dem angegebenen Konto des Kunden 
vollständige Deckung (Guthaben, eingeräumter
Rahmen) vorhanden ist.

(5) Macht der Kunde weiter gehende Angaben als 
in Absatz 1 festgelegt, so wird der Überweisungs-
auftrag ausschließlich auf Grundlage des  vom 
Kunden angegebenen Kundenidentifikators (Ab-
satz 1) durchgeführt.

(6) Beim Kreditinstitut eingelangte Überweisungs-
aufträge können vom Kunden nicht einseitig wi-
derrufen werden. Ist zu einem Überweisungsauf-
trag ein späterer Durchführungstermin vereinbart, 
tritt die Unwiderruflichkeit erst mit Ablauf des 
dem Durchführungstermin vorangehenden Ge-
schäftstages ein.

(7) Sofern das Kreditinstitut die Durchführung 
eines Überweisungsauftrages ablehnt, wird es den 
Kunden in der mit dem Kunden vereinbarten Form 
über die Ablehnung, sofern möglich über die 
Gründe der Ablehnung und darüber informieren, 
wie der Überweisungsauftrag berichtigt werden 
kann, um die Durchführung  künftig zu ermögli-
chen. Überweisungsaufträge, die das Kreditinstitut 
berechtigter Weise ablehnt, lösen die in Z 39a die-
ser Bedingungen vereinbarten Ausführungsfristen 

Kein Widerruf von bei der Bank eingegange-
nen Zahlungsaufträgen

Ablehnung von Zahlungsaufträgen mangels 
Deckung oder sonstiger Durchführungsvor-
aussetzungen



nicht aus.

(8) Informationen über ausgeführte Überweisungs-
aufträge (Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, 
Zinsen, Wechselkurs, Wertstellung der Belastung) 
und sonstige zu lasten seines Kontos ausgeführte 
Zahlungen, insbesondere im Rahmen des Last-
schrift- und Einzugsermächtigungsverfahrens, 
werden dem Kunden, der Verbraucher ist, – sofern 
noch nicht anlässlich der jeweiligen Transaktion 
im Kontoauszug ausgewiesen - auf Anfrage einmal 
monatlich vom Kreditinstitut zur Verfügung ge-
stellt.

Informationen zu einzelnen Zahlungsaufträ-
gen an Verbraucher

Keine Entsprechung in alten AGB

Ausführungsfristen

Z 39a (1) Zahlungsaufträge, die nach den für die 
jeweilige Zahlungsart festgelegten Zeitpunkten 
oder an einem Tag, der kein Geschäftstag ist, bei 
dem Kreditinstitut einlangen, werden so behandelt, 
als seien sie am folgenden Geschäftstag eingegan-
gen. Als Geschäftstag gilt jeder Tag, an dem das 
Kreditinstitut geöffnet hat und  den für die Ausfüh-
rung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Ge-
schäftsbetrieb unterhält. 

(2) Wird zwischen dem Kunden, der einen Zah-
lungsauftrag erteilt, und dem Kreditinstitut verein-
bart, dass die Ausführung eines Zahlungsauftrages 
zu einem bestimmten Tag oder am Ende eines be-
stimmten Zeitraumes oder an dem Tag, an dem der 
Kunde dem Kreditinstitut den Geldbetrag zur Ver-

Vereinbarung der Durchführungsfristen 
nach ZaDiG für  Zahlungen im EWR in EUR 
oder anderen EWR Währungen 



fügung stellt, beginnen soll, so gilt der vereinbarte 
Termin als Zeitpunkt des Eingangs. Fällt der ver-
einbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag des 
Kreditinstituts, so wird der Zahlungsauftrag so 
behandelt, als sei er am darauf folgenden Ge-
schäftstag eingegangen.

(3) Das Kreditinstitut stellt ab 1.1.2012 sicher, 
dass nach dem Eingangszeitpunkt der Betrag, der 
Gegenstand des Zahlungsvorganges ist, spätestens 
am Ende des folgenden Geschäftstags beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers ein-
langt, bis zum 1.1.2012 gilt hierfür eine Frist von 3 
Geschäftstagen. Für in Papierform ausgelöste Zah-
lungsvorgänge werden die oben angeführten Fris-
ten jeweils um einen weiteren Geschäftstag ver-
längert. Dieser Absatz findet nur auf Zahlungsvor-
gänge innerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raumes („EWR“) in Euro  Anwendung.

(4) Für Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäi-
schen Wirtschaftsraums, die nicht auf EURO, son-
dern auf eine andere Währung eines EWR-
Vertragsstaates lauten,  beträgt die   in Abs 3 ange-
sprochene Ausführungsfrist 4 Geschäftstage.

Gutschriften und Stornorecht

40. (1) Bei aufrechtem Kontovertrag ist das Kre-
ditinstitut verpflichtet und unwiderruflich befugt, 
Geldbeträge für den Kunden entgegenzunehmen 
und seinem Konto gutzubringen. Auch nach Auf-

Gutschriften und Stornorecht

Z 40. (1) Bei aufrechtem Girokontovertrag ist das 
Kreditinstitut verpflichtet und unwiderruflich be-
fugt, Geldbeträge für den Kunden entgegenzu-
nehmen und seinem Konto gutzubringen. Auch 



lösung des Kontovertrages ist das Kreditinstitut 
berechtigt, Geldbeträge für den Kunden entgegen-
zunehmen, soweit Verbindlichkeiten des Kunden
aus dem Konto bestehen. Den Auftrag, einem 
Kunden einen Geldbetrag zur Verfügung zu stel-
len, wird das Kreditinstitut durch Gutschrift des 
Betrages auf dem Konto des Begünstigten ausfüh-
ren, wenn sich aus dem Auftrag nichts anderes 
ergibt.

(2) Das Kreditinstitut kann Gutschriften, die es 
auf Grund eines eigenen Irrtums vorgenommen 
hat, jederzeit stornieren. In anderen Fällen wird 
das Kreditinstitut die Gutschrift nur dann stornie-
ren, wenn ihm die Unwirksamkeit des Überwei-
sungsauftrags eindeutig nachgewiesen wurde. 
Durch einen zwischenzeitlichen Rechnungsab-

nach Auflösung des Girokontovertrages ist das 
Kreditinstitut berechtigt, Geldbeträge für den 
Kunden entgegenzunehmen, soweit Verbindlich-
keiten des Kunden aus dem Konto bestehen. Den 
Auftrag, einem Kunden einen Geldbetrag zur Ver-
fügung zu stellen, wird das Kreditinstitut durch 
Gutschrift des Betrages auf dem Konto des Zah-
lungsempfängers ausführen, wenn sich aus dem 
Auftrag nichts anderes ergibt.

(2) Informationen über seinem Konto gutgeschrie-
bene Überweisungen (Referenz, Betrag, Währung, 
Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, Wertstellung der 
Gutschrift) werden dem Kunden, der Verbraucher 
ist,  – sofern noch nicht anlässlich der jeweiligen 
Transaktion im Kontoauszug ausgewiesen - auf 
Anfrage einmal monatlich vom Kreditinstitut zur 
Verfügung gestellt.

(3) Das Kreditinstitut ist berechtigt, eigene Entgel-
te für die Überweisung vom gutzuschreibenden 
Betrag abzuziehen. Das Kreditinstitut wird den 
Überweisungsbetrag und abgezogene Entgelte
gesondert ausweisen.

(4) Das Kreditinstitut kann Gutschriften, die es 
aufgrund eines eigenen Irrtums vorgenommen hat, 
jederzeit stornieren. In anderen Fällen wird das 
Kreditinstitut die Gutschrift nur dann stornieren,
wenn ihm die Unwirksamkeit des Überweisungs-
auftrags eindeutig nachgewiesen wurde. Durch 
einen zwischenzeitlichen Rechnungsabschluss 

Regelung der Information an Verbraucher 
über einzelne Gutschriften

Berechtigung der Bank, eigene Entgelte ge-
gen Ausweis von eingehenden Beträgen ab-
zuziehen



schluss wird das Recht zum Storno nicht beseitigt. 
Besteht das Recht zum Storno, kann das Kreditin-
stitut die Verfügung über die gutgeschriebenen 
Beträge verweigern.

wird das Recht zum Storno nicht beseitigt. Besteht 
das Recht zum Storno, kann das Kreditinstitut die 
Verfügung über die gutgeschriebenen Beträge 
verweigern.

Gutschrift Eingang vorbehalten

Z 41. (1) Schreibt das Kreditinstitut Beträge, die 
es auftrags des Kunden einzuziehen hat (insbe-
sondere im Rahmen des Inkasso von Schecks, 
Wechseln und anderen Wertpapieren, Lastschrif-
ten, etc.), dem Konto des Kunden gut, bevor der 
einzuziehende Betrag beim Kreditinstitut einge-
langt ist, so   geschieht dies nur unter Vorbehalt 
des tatsächlichen Einlangens des gutgeschriebe-
nen Betrags beim Kreditinstitut. Dies gilt auch 
dann, wenn der einzuziehende Betrag beim Kre-
ditinstitut zahlbar sein sollte.

(2) Auf Grund des Vorbehalts ist das Kreditinsti-
tut berechtigt, die Gutschrift durch einfache Bu-
chung rückgängig zu machen, wenn der Einzug 
gescheitert ist oder auf Grund der wirtschaftlichen 
Verhältnisse eines Zahlungsverpflichteten, be-
hördlicher Eingriffe oder anderer Gründe absehbar 
ist, dass das Kreditinstitut die unbeschränkte Ver-
fügungsmöglichkeit über den einzuziehenden Be-
trag nicht erlangen wird.

Gutschrift Eingang vorbehalten

Z 41. (1) Schreibt das Kreditinstitut Beträge, die es 
auftrags des Kunden einzuziehen hat (insbesonde-
re im Rahmen des Inkasso von Schecks, Wechseln 
und anderen Wertpapieren, Lastschriften, etc.) 
oder die auf das Konto des Kunden überwiesen 
werden sollen, dem Konto des Kunden gut, bevor 
der einzuziehende oder überwiesene Betrag beim 
Kreditinstitut eingelangt ist, so geschieht dies nur 
unter Vorbehalt des tatsächlichen Einlangens des 
gutgeschriebenen Betrags beim Kreditinstitut. Dies 
gilt auch dann, wenn der einzuziehende Betrag 
beim Kreditinstitut zahlbar sein sollte.

(2) Auf Grund des Vorbehalts ist das Kreditinstitut 
berechtigt, die Gutschrift durch einfache Buchung 
rückgängig zu machen, wenn der Einzug oder die 
Überweisung gescheitert ist oder auf Grund der 
wirtschaftlichen Verhältnisse eines Zahlungsver-
pflichteten, behördlicher Eingriffe oder anderer 
Gründe absehbar ist, dass das Kreditinstitut die 
unbeschränkte Verfügungsmöglichkeit über den 
einzuziehenden oder überwiesenen Betrag nicht 
erlangen wird.

Erweiterung um Eingänge aus Überweisun-
gen aus dem Ausland, die die Bank noch 
nicht endgültig erhalten hat



(3) Der Vorbehalt kann ferner ausgeübt werden, 
wenn der gutgeschriebene Betrag im Ausland ein-
gezogen wurde und nach dem ausländischen 
Recht oder auf Grund einer mit ausländischen 
Kreditinstituten getroffenen Vereinbarung von 
dritter Seite dem Kreditinstitut rückbelastet wird.

(4) Bei aufrechtem Vorbehalt ist das Kreditinstitut 
auch berechtigt, dem Kunden die Verfügung über 
die gutgeschriebenen Beträge zu verweigern. Der 
Vorbehalt wird durch Rechnungsabschlüsse nicht 
beseitigt.

(3) Der Vorbehalt kann ferner ausgeübt werden, 
wenn der gutgeschriebene Betrag im Ausland ein-
gezogen oder vom Ausland überwiesen wurde und 
nach dem ausländischen Recht oder auf Grund 
einer mit ausländischen Kreditinstituten getroffe-
nen Vereinbarung von dritter Seite dem Kreditin-
stitut rückbelastet wird.

(4) Bei aufrechtem Vorbehalt ist das Kreditinstitut 
auch berechtigt, dem Kunden die Verfügung über 
die gutgeschriebenen Beträge zu verweigern. Der 
Vorbehalt wird durch Rechnungsabschlüsse nicht 
beseitigt.

Belastungsbuchungen

Z 42. (1) Bei Überweisungsaufträgen sind Belas-
tungsbuchungen erst dann als Mitteilung über die 
Durchführung zu verstehen, wenn die Belastungs-
buchung nicht innerhalb von zwei Bankwerktagen 
(Samstage, der Karfreitag und der 24. Dezember 
gelten nicht als Bankwerktage) rückgängig ge-
macht wird.

(2) Schecks und sonstige Zahlungsanweisungen 
sowie Lastschriften sind eingelöst, wenn die Be-
lastungsbuchung auf dem bezogenen Konto des 
Kunden nicht innerhalb von zwei Bankwerktagen 
rückgängig gemacht wird, es sei denn, das Kredit-
institut hat schon zuvor den Einreicher von der 
Einlösung verständigt oder an ihn Barzahlung 
geleistet.

Belastungsbuchungen

Z 42. (1) Bei Überweisungsaufträgen sind Belas-
tungsbuchungen erst dann als Mitteilung über die 
Durchführung zu verstehen, wenn die Belastungs-
buchung nicht innerhalb von zwei Geschäftstagen 
(siehe Z 39a (1) dieser Bedingungen) rückgängig 
gemacht wird. 

(2) Schecks und sonstige Zahlungsanweisungen 
sowie Lastschriften sind eingelöst, wenn die Be-
lastungsbuchung auf dem bezogenen Konto des 
Kunden nicht innerhalb von zwei Geschäftstagen
rückgängig gemacht wird, es sei denn, das Kredit-
institut hat schon zuvor den Einreicher von der 
Einlösung verständigt oder an ihn Barzahlung ge-
leistet.

Umstellung von Bankwerktagen auf Ge-
schäftstage nach ZaDiG



Keine Entsprechung in den alten AGB

E. Einzugsermächtigungen und Lastschrift-
aufträge

Z 42a. (1) Der Kunde stimmt der Belastung seines 
Girokontos mit Beträgen, die von ihm ermächtigte 
Dritte zulasten seines Girokontos beim Kreditinsti-
tut einziehen, zu. Diese Zustimmung kann vom 
Kunden jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
Ein derartiger Widerruf wirkt ab dem seinem Ein-
gang beim Kreditinstitut folgenden Geschäftstag.

(2) Lag dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kon-
tobelastung der Auftrag des Kunden vor, von ei-
nem im Auftrag bestimmten Dritten eingezogene 
Beträge zulasten des Kontos des Kunden zu bezah-
len („Lastschriftauftrag“), muss das Kreditinsti-
tut dem Verlangen eines Kunden, der Verbraucher 
ist,  die Belastung seines Kontos mit dem eingezo-
genen Betrag rückgängig zu machen, nachkom-
men. Dies gilt nicht, wenn das Kreditinstitut 
nachweisen kann,  dass dem Kunden die Informa-
tion über den anstehenden Einzug mindestens vier 
Wochen vor dem Fälligkeitstermin vom Kreditin-
stitut oder vom Zahlungsempfänger in einer ver-
einbarten Form mitgeteilt oder zugänglich ge-
macht worden ist. Dem Kreditinstitut muss das 
Verlangen des Kunden auf Rückgängigmachung 
der Belastung binnen 8 Wochen nach dem Tag der 
Kontobelastung zugehen. Unternehmer sind nicht 
berechtigt, ein derartiges Verlangen zu stellen.

Neuregelungen zu Einzugsermächtigung und 
Lastschrift zwecks Erfüllung von ZaDiG-
Vorgaben



(3) Lag dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kon-
tobelastung kein Lastschriftauftrag des Kunden 
vor („Einzugsermächtigungsverfahren“), hat das 
Kreditinstitut dem ihm binnen 8 Wochen, gerech-
net ab dem Zeitpunkt der Kontobelastung, zuge-
gangenen Verlangen des Kunden (auch wenn die-
ser Unternehmer ist), die Kontobelastung rückgän-
gig zumachen, ohne weiteres zu entsprechen.

(4) Einem berechtigten Verlangen des Kunden auf 
Rückgängigmachung einer Belastungsbuchung 
wird innerhalb von 10 Geschäftstagen entspro-
chen.

V. A. Entgelt

1. Grundsatz der Entgeltlichkeit

Z 43. (1) Das Kreditinstitut ist berechtigt, für sei-
ne Leistungen vom Kunden Entgelte, insbesonde-
re Zinsen, Gebühren und Provisionen, zu verlan-
gen.

(2) Dies gilt auch für zweckmäßige Leistungen, 
die ohne Auftrag, aber im Notfall oder zum Vor-
teil des Kunden durchgeführt werden oder im Zu-
sammenhang mit der Abwicklung der Verlassen-
schaft des Kunden vom Kreditinstitut erbracht 
werden.

V. A. Entgelt

1. Grundsatz der Entgeltlichkeit

Z 43. (1) Das Kreditinstitut ist berechtigt, für seine 
Leistungen vom Kunden Entgelte, insbesondere 
Zinsen, Gebühren und Provisionen, zu verlangen.

(2) Dies gilt auch für zweckmäßige Leistungen, 
die ohne Auftrag, aber im Notfall oder zum Vorteil 
des Kunden durchgeführt werden oder im Zusam-
menhang mit der Abwicklung der Verlassenschaft
des Kunden vom Kreditinstitut erbracht werden.

(3) Abs 1 gilt nicht für die einmalige Bereitstel-
lung von Informationen an Verbraucher über das 
Kreditinstitut, über die Nutzung des Zahlungs-

Kostenfreistellung bestimmter Informations-
leistungen 



dienstes, über Entgelte, Zinsen und Wechselkurse, 
über die Kommunikation, über Schutz- und Abhil-
femaßnahmen, über Änderungen und Kündigung 
des Girokontovertrags und über Rechtsbehelfe, 
sofern die Bereitstellung in einer mit dem Kunden 
im Rahmen der Geschäftsverbindung vereinbarten 
Form erfolgt.

(4) Abs. 1 kommt ferner nicht zur Anwendung auf 
Leistungen des Kreditinstituts an Verbraucher im 
Zusammenhang mit der Kündigung des Girokon-
tovertrags durch den Kunden.

Kostenfreistellung von Leistungen bei Kon-
tokündigung

2. Höhe der Entgelte

Z 44. Das Kreditinstitut hat für seine Leistungen 
Anspruch auf ein angemessenes Entgelt, dessen 
Höhe das Kreditinstitut für bestimmte typische 
Leistungen in einem Preisaushang festlegen wird. 
Die gesetzliche Verpflichtung zum Ausweis dieser
Entgelte in einem Verbraucherkreditvertrag oder 
Verbrauchergirokontovertrag bleibt unberührt.

2. Höhe der Entgelte

Z 44. Das Kreditinstitut hat für seine Leistungen 
Anspruch auf ein angemessenes Entgelt, dessen 
Höhe das Kreditinstitut für bestimmte typische 
Leistungen in einem Preisaushang festlegen wird. 
Entgelte für Leistungen, die im Rahmen eines 
Verbraucherkreditvertrag oder Verbrauchergiro-
kontovertrages erbracht werden, fallen nur dann 
an, wenn sie mit den Kunden vereinbart wurden.

Vorbehalt der notwendigen Vereinbarung 
von Entgelten im Bereich des Verbraucher-
geschäfts



3. Änderung der Entgelte für Dauerleistungen

Z 45. (1) Das Kreditinstitut kann gegenüber Un-
ternehmern Entgelte für Dauerleistungen (Zinsen, 
Kontoführungsgebühr, etc.) unter Berücksichti-
gung aller in Betracht kommenden Umstände 
(insbesondere Veränderung der gesetzlichen
Rahmenbedingungen, Veränderungen auf dem 
Geld- oder Kapitalmarkt, Veränderungen
der Refinanzierungskosten, Veränderungen des 
Personal- und Sachaufwandes, Veränderungen des 
Verbraucherpreisindex, etc.) nach billigem Er-
messen ändern.

(2) Mangels anderer Vereinbarung werden die mit 
Verbrauchern vereinbarten Entgelte für die vom 
Kreditinstitut erbrachten Dauerleistungen (ausge-
nommen Zinsen), jährlich mit Wirkung ab dem 1. 
April jeden Jahres der Entwicklung des von der 
Statistik Austria veröffentlichten nationalen 
Verbraucherpreisindex 2000 (Indexwert des der 
Entgeltsanpassung vorangehenden Dezember ver-
glichen mit der Ausgangsbasis Dezember 2002) 
angepasst (erhöht oder gesenkt), wobei jeweils 
eine kaufmännische Rundung auf ganze Cent er-
folgt. Erfolgt bei Erhöhung des Index eine Anhe-
bung der Entgelte aus welchen Gründen immer 
nicht, so ist dadurch das Recht auf Anhebung in 
den Folgejahren nicht verloren gegangen.

3. Änderung der Entgelte für Dauerleistungen 
sowie des Leistungsumfangs  oder der Verzin-
sung

Z 45. (1) Das Kreditinstitut kann gegenüber Un-
ternehmern Entgelte für Dauerleistungen (Zinsen, 
Kontoführungsgebühr etc.) unter Berücksichtigung 
aller in Betracht kommenden Umstände (insbe-
sondere Veränderung der gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen, Veränderungen auf dem Geld- oder 
Kapitalmarkt, Veränderungen der Refinanzie-
rungskosten, Veränderungen des Personal- und 
Sachaufwandes, Veränderungen des Verbraucher-
preisindex etc.) nach billigem Ermessen ändern.

(2) Mangels anderer Vereinbarung werden die mit 
Verbrauchern vereinbarten Entgelte für die vom 
Kreditinstitut erbrachten Dauerleistungen (ausge-
nommen Zinsen), jährlich mit Wirkung ab dem 1. 
April jeden Jahres der Entwicklung des von der 
Statistik Austria veröffentlichten nationalen 
Verbraucherpreisindex 2000 (Indexwert des der 
Entgeltsanpassung vorangehenden Dezember ver-
glichen mit der Ausgangsbasis Dezember 2002) 
angepasst (erhöht oder gesenkt), wobei jeweils 
eine kaufmännische Rundung auf ganze Cent er-
folgt. Erfolgt bei Erhöhung des Index eine Anhe-
bung der Entgelte aus welchen Gründen immer 
nicht, so ist dadurch das Recht auf Anhebung in 
den Folgejahren nicht verloren gegangen.

Berücksichtigung des Leistungsumfangs 
schon in der Überschrift



Zinssätze im Verbrauchergeschäft können gemäß 
der mit dem Kunden gesondert zu vereinbarenden 
Anpassungsklausel geändert werden. Die gesetzli-
che Verpflichtung zum Ausweis dieser Anpas-
sungsklausel in einem Verbraucherkreditvertrag 
bleibt unberührt.

Entgeltsanpassungen nach den vorstehend in die-
sem Absatz (2) angesprochenen Anpassungsklau-
seln erfolgen im Verbrauchergeschäft frühestens 
nach Ablauf zweier Monate, gerechnet ab dem 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.

(3)  Über die vorstehenden Absätze (1) oder (2) 
hinausgehende Änderungen der Entgelte sowie 
Änderungen des Leistungsumfangs sind nur mit 
Zustimmung des Kunden möglich. Solche Ände-
rungen werden sechs Wochen nach Verständigung 
des Kunden über die vom Kreditinstitut ge-
wünschte Änderung wirksam, sofern nicht bis 
dahin ein schriftlicher Widerspruch des Kunden 
beim Kreditinstitut einlangt. Das Kreditinstitut
wird den Kunden in der Verständigung auf die 

Zinssätze im Verbrauchergeschäft können gemäß 
der mit dem Kunden gesondert zu vereinbarenden 
Anpassungsklausel geändert werden. Die gesetzli-
che Verpflichtung zum Ausweis dieser Anpas-
sungsklausel in einem Verbraucherkreditvertrag 
bleibt unberührt.

Bindet eine Anpassungsklausel einen Zinssatz an 
einen Referenzzinsatz (wie zB den EURIBOR), so 
werden Änderungen unmittelbar ohne vorherige 
Benachrichtigung des Kunden wirksam. Der Kun-
de wird über wirksam gewordene Änderungen des 
Zinssatzes spätestens im folgenden Kalenderquar-
tal informiert.

Entgeltsanpassungen nach den vorstehend in die-
sem Absatz (2) angesprochenen Anpassungsklau-
seln erfolgen im Verbrauchergeschäft frühestens 
nach Ablauf zweier Monate, gerechnet ab dem 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.

(3) Über die vorstehenden Absätze (1) oder (2) 
hinausgehende Änderungen der Entgelte sowie 
Änderungen des Leistungsumfangs oder der Ver-
zinsung sind nur mit Zustimmung des Kunden 
möglich. Solche Änderungen werden 2 Monate
nach Verständigung des Kunden über die vom 
Kreditinstitut gewünschte Änderung wirksam, 
sofern nicht bis dahin ein schriftlicher Wider-
spruch des Kunden beim Kreditinstitut einlangt. 
Das Kreditinstitut wird den Kunden in der Ver-

Information über Zinssatzänderungen wegen 
Änderung eines vereinbarten Indikators 
nicht vorweg, sondern im nachhinein, spätes-
tens im nächsten Quartal.

Anpassung der Widerspruchsfrist



jeweils gewünschte Änderung sowie darauf auf-
merksam machen, dass sein Stillschweigen mit 
Fristablauf als Zustimmung gilt.

ständigung auf die jeweils gewünschte Änderung 
sowie darauf aufmerksam machen, dass sein Still-
schweigen mit Fristablauf als Zustimmung gilt. 
Der Kunde, der Verbraucher ist, hat das Recht, 
seinen Girokontovertrag bis zum  Inkrafttreten der 
Änderung kostenlos fristlos zu kündigen.

Hinweis auf Kündigungsrecht bei Ände-
rungsanbot


